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II. Produktinformationsblatt 
Unfallversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
Neodigital Versicherung AG 
Sitz: St. Ingbert (Deutschland) 

Produkte: 
NEO S / NEO M / NEO L 
NEO Switch 

Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Versicherung bietet Ihnen einen ersten Überblick und keine 
vollständige Darstellung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen, zusätzlichen Vereinbarungen). 

Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung durch Ihre/n Ansprechpartner/in vor Ort noch ein Lesen der 
Vertragsbestimmungen ersetzt. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine private Unfallversicherung. Sie sichert ab gegen finanzielle Risiken durch Unfallverletzungen. 

Was ist versichert? 
Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z. B. vor, 
wenn die versicherte Person sich verletzt, weil 
sie stolpert, ausrutscht oder stürzt. Dafür bieten 
wir insbesondere folgende Leistungen: 

 einmalige Invaliditätsleistung bei dauerhaften 
Beeinträchtigungen (z. B. 
Bewegungseinschränkungen) 

 lebenslange Unfallrente bei besonders 
schweren Beeinträchtigungen 

 Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld 
bei Krankenhausaufenthalten oder 
ambulanten Operationen 

 Kostenersatz für Such-, Bergungs- und 
Rettungseinsätze 

 Kurkostenbeihilfe 
 Kostenerstattung für unfallbedingte 
kosmetische Operationen 

 bei Unfalltod Auszahlung einer 
Todesfallsumme 

Die Leistungsarten und die 
Versicherungssummen dazu vereinbaren wir mit 
Ihnen im Versicherungsvertrag. 

Was ist nicht versichert? 
• Krankheiten (z. B. Diabetes, 

Gelenkarthrose, Schlaganfall) 
• Kosten für die ärztliche Heilbehandlung 
• Sachschäden (z. B. Brille, Kleidung) 
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Gibt es Deckungseinschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind z. B.: 

• Unfälle durch Drogenkonsum 
• Unfälle bei der vorsätzlichen Begehung einer Straftat 
• Bandscheibenschäden 
• Unfälle als Führer eines Luftfahrzeugs oder Luftsportgeräts 
• Unfälle durch Kernenergie 

Wenn Unfallfolgen und Krankheiten zusammentreffen, kann es zu Leistungskürzungen kommen. 

Wo bin ich versichert? 
Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Pflichten: 

• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten 
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben 
• Sie müssen uns einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpassen können 
• Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren 

Wann und wie zahle ich?  
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich (d. h. in der Regel innerhalb von 2 Wochen) nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies 
gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist 
im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder mit uns vereinbaren, dass wir die 
Beiträge per SEPA-Lastschriftverfahren, über Kreditkarte oder den sonst mit Ihnen vereinbarten 
Zahlungsdienstleister einziehen. Eine monatliche Zahlungsweise ist nur in Verbindung mit einem 
Einzugsverfahren möglich. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass der 
fällige (einmalige oder der erste) Versicherungsbeitrag ordnungsgemäß gezahlt wird. Andernfalls beginnt der 
Versicherungsschutz erst mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert 
er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, außer Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie können den Vertrag jederzeit täglich kündigen. Wir hingegen können den Vertrag zum Ende der 
vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher geschehen). Wir können aber auch 
vorzeitig z. B. nach einem Schadenfall kündigen. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten 
Dauer. 
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